
Verein Galerie am Bollwerk VR 3723 NP 

I. NAME UND SITZ 

1. Der Verein führt den Namen "Verein Galerie am Bollwerke.V." 

2. Er hat seinen Sitz in Neuruppin 

3. Er ist eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin 

II. ZIELE UND ZWECK 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der 

Abgabenordnung. 

2. Der Verein will einen Beitrag für das Entstehen von Kunst und deren 

Verbreitung leisten. 

3. Der Verein macht es sich zum Ziel, die Werke von vorrangig regionalen 

Künstlern am Standort An der Seepromenade 10, Galerie am Bollwerk in 

Neuruppin, zu präsentieren. 

4. Der Verein will das regionale Kulturleben bereichern und durch seine 

Aktivitäten auch überregional ausstrahlen. 

5. Die Förderung von Kunst soll insbesondere bewirkt werden durch die 

Organisation von Ausstellungen, Künstlersymposien und Sparten 

übergreifende Veranstaltungen. 

III. MITGLIEDSCHAFT 

1. Der Verein hat Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

2. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die sich zu 

den Zielen des Vereins bekennt. 

3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung. 



4. Der Vorstand kann Personen, die sich um die Förderung der Vereinszwecke 

besondere Verdienste erworben haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die 

Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder, sind jedoch 

von der Zahlung der Jahresbeiträge entbunden. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitgliedes oder Liquidation der 

juristischen Person bzw. durch Austritt aus dem Verein. Der Austritt muss 

schriftlich beim Vorstand erklärt werden. Der Jahresbeitrag für das 

laufende Kalenderjahr des Austritts wird nicht erstattet. 

Handelt ein Mitglied den Zwecken des Vereins zuwider, kann es durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Über den 

Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittel

Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

IV. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

1. Die Mitgliedschaft verpflichtet, für die Verwirklichung der Vereinsziele 

einzutreten. 

2. Bei Veranstaltungen, Ausstellungen und anderen Tätigkeiten werden 

Mitgliedern Vorzugsrechte eingeräumt. Vorzugsrechte beziehen sich 

ausschließlich auf nicht finanzielle Bereiche. 

V. ORGANE DES VEREINS 

1. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlungen und der Vorstand 

VI. DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Jährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle 

Mitglieder vom Vorstand einzuladen sind. Die ordentliche 

Mitgliederversammlung findet spätestens im zweiten Quartal eines jeden 

Geschäftsjahres statt und wird vom Vorsitzenden oder einem 

Vorstandsmitglied geleitet. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 



2. Zur Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung gehören: 

a) der Jahresbericht des Vorstands 

b) der Rechnungs- und Vermögensbericht des Schatzmeisters 

c) der Bericht der Kassenprüfer 

d) die Entlastung des Vorstandes 

e) die Neuwahl der Vorstandsmitglieder oder ihre Bestätigung 

f) die Wahl von zwei Kassenprüfern 

3. Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand unter Mitteilung der 

Tagesordnung mit einer Mindestfrist von 4 Wochen ab Absende Datum 

schriftlich einberufen. Ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, 

wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten 

Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 

Versammlung bekanntzumachen. 

4. Zur Beschlussfassung genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen, 

gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder, sofern in dieser Satzung 

nicht ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist. Über die Art der 

Abstimmung entscheidet der Versammlungsleiter, auf Verlangen wird 

geheim abgestimmt. 

5. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

Das Stimmrecht jedes Vereinsmitgliedes-

ist bei Verhinderung durch schriftliche Erklärung an ein Vereinsmitglied 

übertragbar. Die schriftliche Erklärung ist vom stimmübertragenden 

Mitglied zu unterzeichnen. Das anwesende Mitglied, an das die Stimme 

übertragen wurde, muss die Erklärung bei der Abstimmung vorlegen. 

6. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die die 

gefassten Beschlüsse im Wortlaut enthalten muss und die wesentlichen 

Punkte der Aussprache wiedergeben soll. Die Niederschrift muss vom 

Versammlungsleiter und vom Schriftführer unterschrieben werden. 



VII. DER VORSTAND 

1. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von zwei Geschäftsjahren in getrennten Wahlgängen aus den 

Reihen der ordentlichen Mitglieder gewählt. Gewählt ist der Kandidat, der 

die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen hat. Erreicht er sie nicht, 

ist die Wahl zu wiederholen. Ist ein dritter Wahlgang erforderlich, 

entscheidet die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

2. Der Vorstand besteht aus 

a) Vorsitzender 

b) Stellvertreter ( n) 

c) Schatzmeister 

d) Schriftführer 

3. Vertretungsberechtigt entsprechend § 26 des BGB sind zwei Mitglieder des 

Vorstandes, darunter mindestens der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

4. Rechte und Pflichten des Vorstandes: 

Dem Vorstand obliegt die Ausführung der in der Mitgliederversammlung 

gefassten Beschlüsse, die Leitung des Vereins und die Verwaltung des 

Vereinsvermögens. 



VIII. BEITRÄGE UND MITTEL 

1. Das Vermögen des Vereins setzt sich aus Beiträgen, Spenden und 

Fördermitteln zusammen. 

2. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. Seine Höhe bestimmt die 

Mitgliederversammlung. Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Voraus des 

Geschäftsjahres auf das Vereinskonto zu überweisen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaft:liche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

IX. AUFLÖSUNG DES VEREINS 

1. Der Verein kann nur von einer für diesen Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden Mitglieder des Vereins aufgelöst werden. 

2. Bei Auflösung der Körperschaft: oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an die Stadt Neuruppin, die 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
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